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Schwerpunkte

Gesellschaftsrecht / M&A
Verträge im Wirtschaftsverkehr

Werdegang

Damian Kronenberg ist seit April 2024 bei SDZLEGAL Schindhelm tätig. Seine bisherigen Berufserfahrungen sammelte er
während seines Studiums in einer Anwaltskanzlei in Wrocław mit den Schwerpunkten Zivilrecht, Wirtschaftsrecht und
Zivilverfahren.

Von 2019 bis 2024 studierte er an der Fakultät für Recht, Verwaltung und Wirtschaft an der Universität Wrocław.

Bei SDZLEGAL Schindhelm arbeitet er in der Abteilung für Gesellschaftsrecht und M&A.

Expertise

Damian Kronenberg unterstützt das Team der Kanzlei bei der Beratung in- und ausländischer Mandanten in den Bereichen
Zivilrecht, Handelsvertragsrecht, Gesellschaftsrecht sowie Fusionen und Übernahmen.

Er ist u.a. spezialisiert auf Fragen der Gründung, Verwaltung und Umstrukturierung von Handelsgesellschaften. Darüber hinaus
nimmt er an Projekten teil, die Spaltungen, Formwechsel und Liquidationen von Unternehmen sowie die Gestaltung von
Kapitalstrukturen zum Zweck der jeweiligen Transaktionen betreffen.

Darüber hinaus unterstützt er die Arbeit seiner Abteilung bei Tätigkeiten für die Mandanten der Kanzlei in der vorvertraglichen
Phase, indem er bei der Ausarbeitung von Entwürfen für Handelsverträge und anderen handelsrechtlichen Dokumenten behilflich
ist.

Sprachen

Polnisch, Englisch

Publikationen

Wie ist vorzugehen, wenn eine GmbH eigene Anteile übernimmt oder erwirbt?
Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb eines funktionierenden Unternehmensteils
Wettbewerbsverbot in der GmbH – rechtliche Grenzen
Grenzen der vertraglichen Einschränkung der Abberufung eines Geschäftsführers einer GmbH
Erfordernis der Zustimmung eines Gesellschafters zur Beschlussfassung in einer GmbH
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Konkludente Verlängerung der Amtszeit von Geschäftsführern einer GmbH
Artikel 301 §1 des Strafgesetzbuches vom 6. Juni 1997 als Schutzquelle für Gläubiger
Klage auf Feststellung der Nichtexistenz eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung einer GmbH
Einbringungsfähigkeit – Was kann eine Sacheinlage in eine GmbH sein?
Mitteilung über den Verkauf von Anteilen an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Rechtliche Konsequenzen
Start-ups. Schutzklauseln in Anreizprogrammen


